Name und Anschrift des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe 





Anzeige gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII
- Besonderes Vorkommnis –

Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind personenbezogene Daten nicht zu übermitteln 
bzw. zu anonymisieren.

	Kurzbenennung des Ereignisses: 




	Name und Anschrift des Trägers: 



	Ansprechpartner:

	E-Mail:
	Telefon:
Fax:



	Name und Anschrift der Kindertageseinrichtung:  



	Ansprechpartner:

	E-Mail:
	Telefon:
Fax:



	Angaben zum Ereignis/zur Entwicklung des Vorkommnisses

	Ort: 


	Datum:  
 
	Uhrzeit: 
	ggf. Zeitraum:  

	Darstellung des Sachverhaltes (Was ist vorgefallen? Wer war beteiligt?): 



	Welche Maßnahmen wurden bisher eingeleitet (Abwehr von Gefahren)?





	Wer wurde informiert (Personensorgeberechtigte, Gesundheitsamt, Polizei ...)? 





	Ergebnis: 





	Bemerkungen: 




Sofern Angaben noch nicht vorliegen, ist der Vorgang zu melden und ergänzende Angaben sind zeitnah nachzureichen.
Die Angaben werden vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Erfüllung der Aufgabenwahrnehmung zum Schutz der Kinder benötigt. Sofern bezogene Daten erfasst wurden, werden diese ausschließlich zur Bearbeitung des Vorganges verarbeitet.  

Eine Übermittlung von personenbezogener Daten an das Landesverwaltungsamt, Landesjugendamt findet nur im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenerfüllung gemäß § 15 Abs. 4 KiFöG, § 20 Abs. 2 KiFöG i.V.m. § 85 Abs. 2 Nr. 6 SGB VIII statt. 

☐ Öffentlichkeitswirksame Auswirkungen sind zu erwarten.



Ort, Datum			Unterschrift des Trägers bzw. der
bevollmächtigten Person

